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Der Luftverkehr nimmt weltweit stark zu. Auch wenn die Zunahme regional unter -

schiedlich ist, trifft dies auch für Europa zu. Mit dieser Zunahme sind starke Umw elt-

auswirkungen verbunden. Beim Fluglärm überschreiten an vielen Flughäfen die Dauer -

schallpegel das zumutbare Maß. Hinzu kommt, dass aufgrund der Verkehrszunahme 

und des Fehlens von Verbesserungsanreizen die Dauerschallpegel wieder an steigen und 

die Wissenschaften ein Ansteigen der Sensibilität bei den Betroffenen festgestellt ha -

ben: Das Schutzdefizit steigt laufend an.  

Es müssen dringend wirksamere Maßnahmen gegen den Fluglärm getroffen werden . 
 

1.  Die Situation in Europa  

0885 g`s rhbg chd DT lhs dhmdl ƑFqĕmatbgƏ1 zur Lärmbekämpfung generell ge äußert 

und 2000 erklärte sie ihre Einstellung zum Vorsorgeprinzip 2.  

Gesetzgeberisch hat die EU bisher noch keine sehr wirksamen Maßnahmen getroffen . 

Es gibt die Betriebsbeschränkungsrichtlinie 3 mit nur geringer Wirku ng4. Ferner gibt es 

die Umgebungslärm -Richtlinie 5 mit der Zielsetzung, den Istlärm zu vermindern Ɗ aller-

dings fehlt die Vorgabe von Grenzwerten.  

Von Einfluss sind auch betriebliche Regelungen, z.B. zu Tarifen und zur Zuweisung von 

Zeitnischen 6 und die Einrichtung einer Kontrollbehörde EASA für den Flugbetrieb 7, 

sowie der Vorschlag zu deren Erweiterung der Aufgaben in Bezug auf Flugplätze, Flug -

verkehrsmanagement und Flugsicherungsdienste 8. 

* Joachim Hans Beckers ist seit 1979 Vizepräs ident der Bundesverein igung geg en Fluglärm 

e.V. und war Präsident von 200 1 bis 2005 . Er ist seit 2000 Sekretär der Europäischen 

Vereinigung gegen die schädlichen Auswirkungen des Luftverkehrs (UECNA)  

                                      

1 Künftige Lärmschutzpolitik. Grünbuch der Kommission.  KOM (96) 540 endg , Brüssel, 4.11.1996.  

2 Mitteilung der Kommission: die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips . Brüssel, 2.2.2000; COM 2000(1)  

3 Richtlinie 2002/30/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS U ND DES RATES vom 26. März 2002 über Regeln und 

Verfahren für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen  auf Flughäfen der Gemeinschaft. vom 26.3.2002 (ABl. Nr. 

L285 vom 28.3.2002, S.  40)  

4 Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament. Lärmbedin gte Betriebsbeschränkungen an EU -

Flughäfen (Bericht über die Anwendung der Richtlinie 2002/30/EG). KOM (2008)66endgültig. Brüssel, 15.2.2008.  

5 Richtlinie 2002/49/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25.Juni 2002 über die 

Bewertung und Bekämpfu mf unm Tlfdatmfrkúql- Hm cdtsrbgdr Qdbgs tlfdrdsys ctqbg c`r ƑFdrdsy ytq Tlrdsytmf

der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm  vom 24. Juni 2005.  

6 Verordnung (EG) Nr. 1459/2006 DER KOMMISSION vom 28. September 2006 über die Anwen dung von Artikel 

81 Absatz 3 EG -Vertrag auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhal tenswei -

sen betreffend Konsultationen über Tarife  für die Beförderung von Passagieren im Personenlinienverkehr und die 

Zuweisung von Zeitn ischen auf Flughäfen.  

7 Verordnung (EG) Nr. 216/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Februar 2008 zur 

Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Z ivilluftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für 

Flugsicherheit, zur Au fhebung der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der 

Richtlinie 2004/36/EG.  

8 Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Ä nderung der Verordnung (EG) Nr. 

216/2008 in Bezug auf Flugplätze, Flugve rkehrsmanagement und Flugsicherungsdienste sowie zur Aufhebung der 

Richtlinie 2006/23/EG.  
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Für Genehmigungsverfahren sind die Umweltverträglichkeitsrichtlinie 9 und die Richtlinie 

über die Strategische Umweltverträglichkeitsprüfung 10 beide national umgesetzt im Ge -

setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 11, von großer Bedeutung . 

Zur Verbesserung der Betroffenenbeteiligung gibt es das Aarhus -Übereinkommen 12, die 

Umweltinfo rmationsrichtlinie 13, die Öf fentlichkeitsbeteiligungs richtlinie 14, letztere in 

Deutsch land national umgesetzt in das Umwelt -Rechtsbehelfsgesetz 15, sowie den Vor-

schlag für die Gerichtszugangsrichtlinie 16.  

Die Betriebsbeschränkungsrichtlinie ist bisher kaum w irksam, da sie von den Verkehrs -

interessierten aufgrund einer Schwerpunktbildung auf die nur eben das Kapitel 3 er fül -

lenden Flugzeuge eher zur Abwehr von Betriebsbeschrä nkungen benutzt wird. Die 

Richtlinie könnte aber wirksam genutzt werden, weil sie ge nügend Möglichkeiten 

bietet, der weiter ansteigenden Lärmbelastung entgegen zu wirken.  Dazu ist es not -

wendig zu erkennen, welcher Anstieg der Belastungen zu erwarten ist.  

Nachfolgend w erden die voraussichtliche Entwicklung und der enorme Lärmminde -

rungsbedarf ausführlich beschrieben.  

Die EU muss sich endlich zur Festsetzung von Grenzwerten durchringen, aber auch 

intensive Maßnahmen zum Abbau des Vollzugsdefizits sind nötig. Hier wird ein ent -

sprechender Einsatz der Kontrollbehörde EASA, die ja erstmals die  Kontrolle und 

Ƒ@jshuhdqtmfƏ cdq Udqjdgqradgďqcdmund der Flugsicherung gestattet, hilfreich und 

auslösend sein.  

 

2.  Ziel der EU-Umgebungslärmrichtlinie  ist die Verminderung 

unzumutbaren Lärms  

Die EU-Tlfdatmfrkúqlqhbgskhmhd eĕgqsd lhs cdm Ƒ@jshnmrokúmdmƏ dhmwirksames Instru -

ment zur Verminderung des Umgebungslärms ein. Sie beginnt mit der Aussage: ƑChe 

Gewährleistung eines hohen Ge sundheits - und Umweltschutzniveaus ist Teil der Ge -

ldhmrbg`esronkhshj+ vnadh dhmdr cdq Yhdkd hl Kúqlrbgtsy adrsdgs-Ə 

                                      

9 Richtlinie 85/337/EWG  DES RATES DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN vom 2 7. Juni 1985 über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Pr ojekten.  

10  Richtlinie 2001 /42 /EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Juni 2001  über d ie 

Prüfung der Umweltauswirkung en bestimmter Pläne und Programme.  

11  Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. J uni 2005 (BGBl. I 

S. 1757, 2797) zuletzt geändert  durch Art. G.v. 23.10.2007 I 2470.  

12  Übereinkommen vom 25. Juni 1998 über den Zugang zu Informationen, di e Öffen t lichkeitsbeteiligung an 

Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gericht en in U mweltangelege nheiten (Aarhus -Übereinkommen).  

13  Richtlinie 2003/ 4/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 28. Januar 2003  über den 

Zugang der Öffentlichkeit  zu Umweltinformationen  und zur Aufhebung der Richtlinie 90/313/EWG d3s Rates.  

14  Richtlinie 2003/35/EG DE S EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Mai 2003 über die 

Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestim mter umweltbezogener Pläne und Programme und zur 

Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öffentl ichkeitsbeteiligung  und den 

Zugang zu Gerichten.  

15  Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG -Richtlinie 

2003/35/EG (Umwelt -Rechtsbehelfsgesetz)  

16  KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFREN: Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES über den Zugang zu Gerichten  in Umweltangelegenheiten vom 24.10.2003. 

KOM(2003) 624 endgültig.  
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Artikel 1 der  Richtlinie lautet:  

ƑLhs chdrdq Qhbgskhmhd rnkk dhm fdldhmr`ldr Jnmydos edrsfdkdfs vdqcdm+ tl unq-

zugsweise schädliche Auswirkungen, einschließlich Belästigungen, durch Um ge-

bungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie zu mindern. Hierzu wer den 

schrittweise die folgenden Maßnahmen durchgeführt:  

a) Ermittlung der Belastung durch Umgebungslärm anhand von Lärmkarten nach 

für die Mitgliedsstaaten gemeinsamen Bewertungsmethoden;  

b) Sicherstellung der Information der Öffentlichkeit über Umgebungslärm und 

seine Auswirkungen;  

c) Auf der Grundlage der Ergebnisse von Lärmkarten Annahme von Aktions -

plänen durch die Mitgliedsstaaten mit dem Ziel, den Umgebungslärm so weit 

erforderlich und insbesondere in Fällen, in denen das Ausmaß der Belastung 

gesundheitsschädliche Au swirkungen haben kann, zu verhindern und zu min -

dern und die Umweltqualität in den Fällen zu erhalten, in denen sie zu frieden-

stellend ist.  

Diese Richtlinie soll auch eine Grundlage für die Einführung von Gemeinschafts -

maßnahmen zur Lärmminderung bei den  wichtigsten Lärmquellen darstellen: dies 

sind insbesondere Stra ßen- und Schienenfahrzeuge und -infrastruktureinrich -

tungen, Flugzeuge, Geräte, die für die Verwendung im Freien vorgesehen sind, 

Ausrüstung für die Industrie sowie ortsbewegliche Maschinen. Z u diesem Zweck 

legt die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens zum 

18. Juli 2006 geeignete Vorschläge für Rechtsvorschriften vor. Dabei sollten die 

Ergebnisse des in Artikel 10 Absatz 1 genannten Berichts Berücksichtigung 

ehmcdm-Ə 

Hinzu kommt die Mitwirkung der Öffentlichkeit. Neu ist u.a., dass die eingeführte Mit -

wir kung deutlich mehr ist, als die bisher bekannte Beteiligung in Genehmigungsver-

fahren: 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Öffentlichk eit zu Vorschlägen für Ak -

tionspläne gehört wird, dass sie rechtzeitig und effektiv die Möglichkeit erhält, 

an der Ausarbeitung und der Überprüfung der Aktion spläne mitzuwirken, dass 

die Ergebnisse dieser Mitwirkung berücksichtigt werden und dass die Öffentlich -

keit über die getroffen en Entscheidungen unterrichtet wird. Es sind angemessene 

Fristen mit einer ausreichenden Zeitspanne für jede Phase der Mitwirkung der 

çeedmskhbgjdhs unqytrdgdm-Ə 

Bei Beteiligungen nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) waren bisher nur 

die Informatio n über bestehende Planungen durch amtliche Bekanntmachungen oder 

öffentliche Auslegungen, Einwendungen betroffener Öffent lichkeit und hinterher Abwä -

gungen (z. Teil Wegwägungen) der Belange erforderlich.  

Nunmehr kann die Öffent lichkeit bei der Ausarbeitun g und Überprüfung mitwirken  und 

die Ergebnisse müssen berücksichtigt werden. Außerdem sind angemessene Fristen mit 

einer ausreichenden Zeitspanne vorzusehen. Es dürfen also z.B. nic ht mehr nur 4 

Wochen bei Planunterlagen von 40 bis 60 Akten ordnern eingeräu mt werden. Außer -

dem müssen Lärmkarten, Vorschläge  und Aktionspläne Ƒƕ cdtskhbg+ udqrsúmckhbg tmc

ytfúmfkhbg rdhm-Ə 

Entsprechend wird der Einfluss der Öffentlichkeit wesentlich stärker werden als bisher. 

Das gilt insbesondere für Straßenverkehrslärm und fü r Fluglärm, deren Auswirkungen 

beträchtlich sind.  
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Bild 1  zeigt, dass der Fluglärm eine beachtliche Bedeutung hat.  

 

Bild 1; Quelle: UBA
17 

Wann ist der Lärm unzumutbar, so dass im Rahmen der Aktionsplanung Maßnahmen 

getroffen werden müssen? Hierzu das Umwel tbundesamt  (Bild 2 ): 

 

Bild 2; Quelle: UBA 18 

                                      

17  Matthias Hintzsche: Einführung in die Problematik der Umgebungslärmrichtlinie: Referat beim Workshop 

ƑTlfdatmfrkúqlqhbgskhmhd- Dhmd Bg`mbd eĕq dhmd kdhrd Rs`cs ncdq mtq udqknqdmd Ydhs>Ə Cĕrrdkcnqe+ 1/-1-1//7 

18  Matthias Hintzsche: Einführung in die Problematik der Umgebungslärmrichtlinie: Referat beim Workshop 
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An Flughäfen gibt es große Gebiete, in denen die Werte aus Bild 2 überschritten wer -

cdm- Chd Vdksfdrtmcgdhsrnqf`mhr`shnm VGN fdgs cdtskhbg vdhsdq- Hgqd ƑGuideline 

ValuesƏ19 sind: 

Lebensräume im Freien, tags (16 h ): LAeq = 55 dB (A) , nachts (8 h): L Aeq = 45 dB (A) 

Demnach sin d die Werte des UBA als  Mindestwerte anzusehen, die unter schritten 

werden müssen. An neuen oder wesentlich erweiterten Flughäfen sind nach dem Flug -

lärmgesetz in der Neufassung vom 31.10.2007 20 bereits die Werte der Stufe zwei 

vorgeschrieben, also sofort und für L night  ab 1.1.2011 zu realisieren. Die UBA -Werte 

sind nach einer rechtlichen Prüfung wegen der unbestimmten Zeitangaben nicht ver -

bindlich. Verbindlich aber ist § 14 FluglärmG (in Kraft s eit 7.6.2007); demnach sind als 

Auslöseschwelle: L den = 60 dB (A) und Lnight  = 55 dB (A) anzuwenden.  Diese Aus-

löseschwellen sind aber im Hinblick auf die Zielsetzung einer Reduzierung der erheb -

lichen Belästigung zu hoch.  

Das EU-Positionspapier21 zur Belästigung (2002) weist erst bei ca. 62 dB(A) einen 

Anteil hoch Belästigter von 25% aus. Dieses Positionspapier basiert allerdings  auf 

älteren Studien (bis 1990), die inzwischen als überholt gelten:   

Aktuelle Umfragen deuten darauf hin, dass sich die Grenzen der  erheblichen Beläs-

tigung stetig nach unten verschieben. So wurde bereits bei einem Pegel von ca. 54 

dB(A) (Ldn) ein Anteil von 25% hoch Belästigter in der RDF -Belästigungsstudie 22 fest -

gestellt. Die Autoren weisen dabei darauf hin, dass ihr Ergebnis vergli chen mit anderen 

Studien nicht aus dem Rahmen fällt.  

Offenbar hat sich die Belästigungswirkung erhöht, ohne dass es bisher hierfür eine 

allgemein akzeptierte schlüssige Erklärung gibt. Zu vermuten ist allerdings, dass die 

höhere Zahl von Flügen mit gering eren Einzelschallpegeln störender ist als wenige sehr 

laute Ereignisse; hinzu kommt die Verschiebung des Tonniveaus der Fluglärmimmissi -

onen zu tieferen Tönen hin, was gemeinhin als lästiger gilt  und z.B. von Schallschutz -

fenstern weniger gedämmt wird .  

 

3.  Durchführung der Aktionsplanung:  

Wie bereits erwähnt, sind die Aktionspläne das wirksame Werkzeug der Umgebungs -

lärmrichtlinie. Hierzu die wichtigsten anstehenden Objekte  und Termine : 

Termine: 

Lärmkartierung:   30.06.2007  

Aktionsplanung:   18.07.2008  

Lärmkarten für:  

                                                                                                                             
ƑTlfdatmfrkúqlqhbgskhmhd- Dhmd Bg`mbd eĕq dhmd kdhrd Rs`cs ncdq mtq udqknqdmd Ydhs>Ə Cĕrrdkcnqe+ 1/-1-1//7 

19  Weltgesundheitsorganisation (WHO): Guidelines for community noise. Edited by Birgitta Berglund, Thomas 

Lindvall, Dietrich H. Schwela. Stockholm, 1999.  

20  Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm vom 7.6.20 07 in der Neufassung vom 31.10.2007, BGBl. Jahrgang 2007, 

Teil I Nr. 56 vom 9.11.2007  

21
 EC/WG2  Dose/Effect (2002). Position paper on dose response relationships between transportation noise 

and annoyance.  http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/noise_e xpert_network.pdf  

22
 Dirk Schreckenberg, Markus Meis; Gutachten Belästigung durch Fluglärm im Umfeld des Frankfurter Flughafens; 

ZEUS GmbH, Zentrum für angewandte Psychologie, Umwelt - und Sozialforschung, Bochum, Hörzentrum Oldenburg 

GmbH, Oldenburg; 2006  
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Ballungsräume:   > 250.000 Einwohner  

Hauptverkehrsstraßen:  > 6 Millionen Fahrzeuge / Jahr  

Haupteisenbahnstrecken:  > 60.000 Züge / Jahr  

Großflughäfen:   > 50.000 Bewegungen / Jahr  

 

Die Durchführung der Lärmkartierung ist in der 34. BImSchV 23 geregelt. Soweit nicht 

andere Behörden benannt w urden, sind die Gemeinden zuständig - in den meisten 

Bundesländern vor allem für die Information der Öffentlichkeit, die Mit wirkung der 

Öffentlichkeit und die Aufstellung und Durchführung der Aktionspläne. Le diglich für die 

Lärmkarten für Schienenwege und die In formation darüber ist das Eisen bahn-Bundes-

amt zuständig.  

Die neue Aufgabe der Organisation der Mitwirkung stellt die Gemeinden vor hohe An -

forderungen. Sie müssen ohne Einschränkung jedermann die Mitwirkung er möglichen. 

Sie müssen eine allgemeinverständliche Darstellung der oft komplizierten Z usammen-

hänge finden und dabei  die Kompetenzen der Teilnehmer (z.B. Kreativität, Ortskennt -

nis, Vor bildung und Beurteilungsvermögen) nutzen. Sie müssen gut zuhören könne n, 

die Sorgen der Mitwirkenden aufgreifen, keine Vorschläge vorschnell ausschließen und 

für alle Anregungen offen sein. Die für alle Teilnehmer stattfindenden Lernprozesse bei 

der gemeinsamen Lösungssuche erfordern Zeit un d möglichst professionelles Füh ren 

der A bläufe. Wenn das gelingt, können  sich die Ergebnisse sehen lassen und zu effek -

tiven Lärmminderungen führen.  

Eine effektive Aktionsplanung kann nur erfolgen, wenn alle von den Themen berührten 

Stellen und Institutionen rechtzeitig und intensiv eingeb unden werden, z.B.:  

Bauleitplanung  

Bauaufsicht  

Stadtentwicklungsplanung  

Verkehrsplanung  

Verkehrsüberwachung  

Fachausschüsse 

Fraktionen der Ratsparteien  

Bezirksausschüsse 

Umweltamt  

Sportamt  

Städtische Betriebe  

Kreisverwaltung  

Verkehrsgesellschaften  

Vereine 

usw.  

Das Beispiel eines Managementansatzes zeigt Bild 3 24. 

 

                                      

23  Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes -Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die 

Lärmkartierung Ɗ 34. BImSchV). BGBl I Jahrg. 2006, Nr.12 vom 15.3.2006.  

24  Matthias Hintzsche: Einführung in die Problematik der Umgebungslärmrichtlinie:  Referat beim Workshop 

ƑTlfdatmfrkúqlqhbgskhmhd- Dhmd Bg`mbd eĕq dhmd kdhrd Rs`cs ncdq mtq udqknqdmd Ydhs>Ə Cĕrrdkcnqe+ 1/-1-1//7 
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Bild 3: Quelle: UBA bzw. PGT  

 

4.  Mögliche Maßnahmen 25  in den Aktionsplänen  

Im Merkblatt der Bundesvereinigung gegen Fluglärm BV010 werden die Betrachtungen 

auf Fluglärm beschränkt. Die möglichen Maßna hmen hängen oft von den lokalen Gege -

benheiten ab.  

Bei Fluglärm ergeben sich einige Besonderheiten, die zum Teil aufgrund des globalen 

Zusammenhangs und der nur langfristig veränderbaren Randbedingungen zu beachten 

sind. 

Leider hat sich die ICAO 26 nicht en tschließen können, schärfere Grenzwerte als die des 

Kapitels 4, das ja heute von fast allen noch gebauten Flugzeugen erfüllt wird, einzu -

führen. Sie hat allerdings den  Ə@trfdvnfdmdm @mr`syƏ cdehmhdqs27, der auch aktive 

Lärmschutzmaßnahmen gleichberechtigt v orschreibt, Regeln fü r die Einführung von 

Betriebsbeschränkungen festlegt und damit anerkennt,  dass man ohne solche nicht 

auskommt. Die EU hat diesen Ansatz mit seine n 4 Elementen in der Betriebsbe schrän-

kungsrichtlinie 28 umgesetzt und Deutschland hat entsp rechende Regeln in die §§ 48 a 

bis f der Luftverkehrszulassungsordnung 29 übernommen.  

                                      

25  Beckers, J. H.: Über die Unverzichtbarkeit von weitreichenden Betriebsbeschränkungen. Manuskript vom 5.3.2008 

26  ICAO = Inter national Civil Aviation Organization  

27 ICAO: Consolidated statement of continuing ICAO policies and practices related to environmental protection. 

Resolution A33 -7. Montreal, 5.10.2001. Download: www.ic ao.org/icao/en/env/a33 -7.htm  und Kommentar: 

www.icao.org/en/nr/pio200112.htm  

28  Richtlinie 2002/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. März 2002 über Regeln und 

Verfahren für lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen der Gemeinscha ft. Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaften L 85/40 vom 28.3.2002  

29  Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO) zuletzt geändert durch Art. 1 der Verordnung vom 13.Juni 2007 (BGBl. 

http://www.icao.org/icao/en/env/a33-7.htm
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Chd uhdq Dkdldmsd cdr Ƒ@trfdvnfdmdm @mr`sydrƏ rhmc9 

 Reduzierung des Fluglärms an der Quelle  

 Maßnahmen zur Flächennutzungsplanung  

 Lärmmindernde Betriebsverfahren und  

 Betriebsbeschränkungen  

 

Bevor man die Erfolgsmöglichkeiten der vier Elemente abschätzen kann, muss man sich 

über die weitere Entwicklung des Luftverkehrs Gedanken machen:  

Welche Verkehrsentwicklung zu erwarten ist , zeigen die folgenden Bilder. Der Boeing 

Market O utlook 2002 beziffert den Fluggerät ezuwachs von 2001 bis 2021 entspre -

chend den Zahlen in Bild 430.  

 

 

Bild 4; Quelle: Weyer  

 

Man beachte die starken Zuwächse bei den Flugzeugen mit 2 Gängen (Wide Body), 

was auf einen überproportionalen Sitzplatzzuwachs sc hließen lässt. Vermutlich wächst 

auch der Point -to-Point-Verkehr besonders stark auf Kosten der Hub -Entwick lung 

(Drehkreuze) an, was auch durch den als relativ gering erwarteten Zuwachs bei den 

Jumbos  gestützt wird.  

Die Marktdurchdringung der fortschrittli chen Flugzeuge wächst dagegen nur sehr lang -

sam an, vermutlich noch deutlich langsamer als in dem optimistischen Bild 531. 

 

 

 

                                                                                                                             
I S 1048 (2203)  

30  Weyer, H.: Leiser Verkehr. Berichte aus dem Forschungsverbu nd. Tagung im Ministerium für Umwelt, Forsten und 

Verbraucherschutz am 15.11.2007 in Mainz  

31  Haag, K., Deutsche Lufthansa AG, vorgetragen in Köln im November 2006; nach Angaben des DLR  
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Bild 5; Quelle: Haag bzw. DLR  

 

Die Wirkung technischer Verbesserungen auf die Lärmentwicklung ist leider sehr lang -

sam. Wie man Bild 6  entnehmen kann, vergehen etwa 40 Jahre, bis der Anteil der 

Flugzeuge mit einer neuen Technologie etwa 95 % der Flotten erreicht. Ein solcher 

Anteil ist aber erforderlich, wenn sich die Verbesserungen in den Dauerschallpegeln 

ausreichend bemerkbar ma chen sollen. Das hängt mit dem logarithmischen Charakter 

der Dauerschallpegel zusammen und muss unbedingt berücksichtigt werden.  

 

 

Bild 6; Quelle: H. Pak, DLR  


